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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09.06.2024 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde 

Bispingen wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde Bispingen, Borsteler Straße 4/6, 29646 
Bispingen, Zimmer 2, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten: 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 vor der Wahl, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12:00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde Bispingen, Borsteler Str. 4/6 Einspruch einlegen.  
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Heidekreis durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1.        ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2.        ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Absatz 2 der 
Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat, 
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b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der der 
Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 
 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 07. Juni 2024 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte  
 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

versehenen weißen Wahlbriefumschlag 
- und ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den  Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lebens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
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Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnis verpflichtet, die sie bei der 
Hilfestellung von einer anderen Person erlangt hat.  

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Bispingen, 29.04.2024 
 
Gemeinde Bispingen 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Jens Bülthuis 
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Bekanntmachung 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Bispingen 
 

Bebauungsplan Nr. 168 „Am Gillenmoor“ in Bispingen 
mit örtlichen Bauvorschriften 

(Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB) 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat anlässlich seiner Sitzung am 
11.04.2024 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 168 „Am Gillenmoor“ in Bispingen mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. Ebenfalls in dieser Sitzung hat der Verwaltungsausschuss den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 168 „Am Gillenmoor“ in Bispingen mit ÖBV einschließlich 
Begründung und Umweltbericht beraten und beschlossen, auf der Grundlage dieses 
Vorentwurfes die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
durchzuführen. 
 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
bedarfsgerechte weitere Wohnbaulandentwicklung im Grundzentrum Bispingen zu schaffen 
sowie ergänzend gewerbliche Entwicklungsflächen für standortansässige Betriebe zu 
sichern. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 168 „Am Gillenmoor“ in Bispingen 
ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich (Grundlage: Topographische Karte, 
Maßstab 1 : 5.000, verkleinert, vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers: Landesamt für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen – Regionaldirektion Sulingen-
Verden – Katasteramt Soltau) und wird wie folgt begrenzt: 
 
Das Plangebiet liegt am südöstlichen Siedlungsrand von Bispingen und umfasst 
landwirtschaftlich genutzte Flächen (vorwiegend Ackerflächen). Der Ortskern mit seinen 
Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs liegt ca. 1 km entfernt. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 168 
„Am Gillenmoor“ in Bispingen mit örtlichen Bauvorschriften 

 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 168 „Am Gillenmoor“ in Bispingen mit örtlichen 
Bauvorschriften einschließlich Begründung und Umweltbericht wird zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB in der zurzeit gültigen Fassung  
 

vom 13. Mai 2024 bis einschließlich 14. Juni 2024 
 
zu jedermanns Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde Bispingen 
(https://gemeinde.bispingen.de/bekanntmachungen) bereitgestellt. An gleicher Stelle wird 
diese Bekanntmachung bereitgestellt. Die Planunterlage und Begründung einschließlich 
Umweltbericht sind ebenfalls über einen Link auf der Internetseite 
www.uvp.niedersachsen.de erreichbar. 
 
Zusätzlich werden die Planunterlagen im Foyer des Rathauses der Gemeinde Bispingen, 
Borsteler Straße 4/6, 29646 Bispingen gemäß § 3 (1) BauGB zur Einsichtnahme 
bereitgehalten und können dort zu den nachfolgend genannten Zeiten eingesehen werden: 
 
montags bis freitags    von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags bis donnerstags    von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Auskünfte zu den Unterlagen erteilt der Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer 15, 1. 
Obergeschoss. Eine vorherige Terminabsprache unter der nachfolgenden Rufnummer wäre 
wünschenswert. Außerhalb dieser Dienstzeiten können telefonisch im Fachbereich Planen 
und Bauen der Gemeinde Bispingen, Tel.: 05194/398-40 oder -41 sowie auch elektronisch, 
Mail-Adresse: planung@bispingen.de andere Zeiten vereinbart werden. Zeitgleich wird die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. 
 
Während der Beteiligungsfrist ist für die Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Information und 
Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche 
Auswirkungen sowohl im Rathaus als auch telefonisch gegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Bispingen schriftlich (einschließlich E-Mail: planung@bispingen.de) oder zur Niederschrift 
erklärt werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
  

https://gemeinde.bispingen.de/bekanntmachungen
mailto:planung@bispingen.de
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Als Teil der Öffentlichkeit sind auch interessierte Kinder und Jugendliche aufgefordert, sich 
zu den Planungen zu äußern. Sofern Stellungnahmen personenbezogene Daten enthalten, 
erfolgt deren Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 (1) Buchstabe e in Verbindung mit 
Artikel 6 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), § 3 BauGB und § 3 
Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG). 
 
 
Bispingen, 02.05.2024 

Gemeinde Bispingen 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Jens Bülthuis 
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Bekanntmachung 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Bispingen 
 

Bebauungsplan Nr. 161 „Siedlung Neu-Borstel“ in Borstel i.d. Kuhle 
mit örtlicher Bauvorschrift 

(Erneute Veröffentlichung gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB) 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat anlässlich seiner Sitzung am 15.04.2021 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 161 „Siedlung 
Neu-Borstel“ in Borstel i.d. Kuhle mit örtlicher Bauvorschrift (ÖBV) beschlossen. Das Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 161 „Siedlung Neu-Borstel“ in Borstel i.d. Kuhle mit örtlicher 
Bauvorschrift wird auf der Grundlage des 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne die 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. Anlässlich der Sitzung des 
Verwaltungsausschusses am 11.04.2024 hat dieser den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 161 „Siedlung Neu-Borstel“ in Borstel i.d. Kuhle mit örtlicher Bauvorschrift einschließlich 
Begründung beraten und beschlossen, auf dieser Grundlage die erneute Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB durchzuführen. 
 
Ziel der Planung ist es, im Rahmen der Nachverdichtung auf derzeit großzügigen 
Hausgartengrundstücken eine Bebauung hinterliegender Grundstücksflächen zu ermöglichen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 161 „Siedlung Neu-Borstel“ in Borstel i.d. 
Kuhle mit örtlicher Bauvorschrift ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich (Grundlage: 
Topographische Karte, Maßstab 1 : 5.000, verkleinert, vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers: 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen – Regionaldirektion Sulingen-
Verden – Katasteramt Soltau) und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Gemeindestraße „Am Felde“, im Osten durch die „Borsteler Straße“, L 212, im 
Süden durch eine straßenbegleitende Bebauung der Borsteler Straße und angrenzender Flächen des 
Bispinger Heideparks sowie im Westen durch die Gemeindestraße „Am Park“. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 161 
„Siedlung Neu-Borstel“ in Borstel i.d. Kuhle mit örtlicher Bauvorschrift 

 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 161 „Siedlung Neu-Borstel“ in Borstel i.d. Kuhle wird 
zur erneuten Veröffentlichung gemäß § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung  
 

vom 13. Mai 2024 bis einschließlich 14. Juni 2024 
 
zu jedermanns Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde Bispingen 
(https://gemeinde.bispingen.de/bekanntmachungen) bereitgestellt. An gleicher Stelle wird diese 
Bekanntmachung bereitgestellt. Die Planunterlage und Begründung sind ebenfalls über einen Link auf 
der Internetseite www.uvp.niedersachsen.de erreichbar. 
 
Zusätzlich werden die Planunterlagen im Foyer des Rathauses der Gemeinde Bispingen, Borsteler 
Straße 4/6, 29646 Bispingen gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4a (3) BauGB zur Einsichtnahme bereitgehalten 
und können dort zu den nachfolgend genannten Zeiten eingesehen werden: 
 
montags bis freitags    von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags bis donnerstags    von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Auskünfte zu den Unterlagen erteilt der Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer 15, 1. Obergeschoss. 
Eine vorherige Terminabsprache unter der nachfolgenden Rufnummer wäre wünschenswert. 
Außerhalb dieser Dienstzeiten können telefonisch im Fachbereich Planen und Bauen der Gemeinde 
Bispingen, Tel.: 05194/398-40 oder -41 sowie auch elektronisch, Mail-Adresse: 
planung@bispingen.de andere Zeiten vereinbart werden. Zeitgleich wird die erneute Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. 
 
Während der Beteiligungsfrist ist für die Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Information und Erörterung 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen sowohl 
im Rathaus als auch telefonisch gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde Bispingen schriftlich (einschließlich E-Mail: 
planung@bispingen.de) oder zur Niederschrift erklärt werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
 
Als Teil der Öffentlichkeit sind auch interessierte Kinder und Jugendliche aufgefordert, sich zu den 
Planungen zu äußern. Sofern Stellungnahmen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt deren 
Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 (1) Buchstabe e in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 3 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), § 3 BauGB und § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG). 
 

Bispingen, 02.05.2024 

Gemeinde Bispingen 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Jens Bülthuis 
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